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Produkte bei dieser Ausstellung allgemeiner bekannt würden und der
Absatz und damit auch die Produktion von Käse unserer Alpen gehoben
würde.

Zu Aufschlüssen und zur Unterstützung dieses Unternehmens erklärt
sich jederzeit bereitwillig Der Vorstand

des bündner. landwirthsch. Vereins.

Aus den Gerichtssälen.

Das Kantonsgericht versammelte sich den kl. Februar zur
Behandlung verschiedener Criminal- und Civilfälle.

Erstere betreffen: 1) B. Bonifazi von Mons, der wegen fleischlichen

Vergehens zu 8 Monaten verurtheilt wurde.
2) Helena Ehrte oder Heilig von Ravensburg. Dieselbe wurde

wegen Diebstahl von Waaren im Werthe von ca. Fr, 170 mit 6
Mon. Gefängniß und 10 I. Verweisung bestraft.

3) August Müller von Amriswyl in Thnrgau, wegen Diebstahl von
Gegenständen im Betrage von ca. Fr. 100 mit 6 Mon. Gefängniß
bestraft.

4) Andreas Göldi von Sennwald, Ktn. St. Gallen, wegen eines
Diebstahls in Sasien im Betrage voll ca. Fr. 200 zu 1 Jahr Zuchthaus

und 10 Jahr' Landesverweisung verurtheilt.
Stellt man zwischen diesen Criminalfällen eine Vcrgleichung an,

so ist es in der That sehr aufs llend, warum ein Diebstahl von Fr.
170 mit 6 Monat Gefängisiß und ein solcher von Fr. 200 mit 1 Jahr
Zuchthaus bestraft werden soll, und warum fleischliche Vergehen, wie
des Bonifazi, welche viel abscheulicher und schädlicher sind, auch nur
mit einigen Monaten Gefängniß los kommen. Etwas mehr Couse-

quenz wäre sehr wünschbar.
Die Civilfälle sind folgende:
1) Zwischen den Gebrüdern I. u. G. Schnceli betreffend Mitcigen-

thum am Segliaserwald im Lnngnez.
2) Zwischen Wirt'g Gruber auf dem Ofenberg und der Gemeinde

Zernetz betreffend Eigenthum an einem Wald auf dem Ofenberg.
3) Zwischen Francisco Gilly in Paris und den Erben von deren

Sohn bezüglich Erbschaftsstreitigkeit.
4) Zwischen Gemeinde Rothenbrunnen und den Besitzern des

dortigen Badwassers, vor KanwnSgericht als einzige Instanz prorogirt.
5) Zwischen Gem. Jenaz und Furna Parlenstellungsfrage bezüglich

Waldprozeß.
6) Zwischen der Erbsmasse des Seb. Marchion und der Conkurs-

masse Chr. Marchion, und
7) endlich zwischen Gemeinde Puschlav und den Genossenschaften

Agone, Campo und Cavaglia Nutzungen betreffend.
In der nächsten Nummer sollen die interessanteren Fälle, welche

zum Abschluß gekommen sind, zu Nutzen und Frommen unserer
Gerichte genauer erörtert werden.

Druck und Verlag von Braun ê Jenny in Chur.
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